
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätigkeit in der Verwal-
tungsgemeinschaft

Die Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg (im folgenden kurz „Ver-
waltungsgemeinschaft“ genannt) erlässt aufgrund des art. 10 abs.
2 der Verwaltungsgemeinschaftsordnung (VgemO) in Verbindung
mit art. 26 abs. 1 und art. 30 des gesetzes über die kommunale Zu-
sammenarbeit (KommZg) und den art. 20a, art. 23 und 32 der ge-
meindeordnung für den Freistaat Bayern (gO) folgende

Satzung:
§ 1 Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung

(1) 1Die mitglieder der gemeinschaftsversammlung sind ehrenamt-
lich tätig. 2ihre tätigkeit erstreckt sich auf die mitwirkung bei
den Beratungen und entscheidungen der gemeinschaftsver-
sammlung. 

(2) 1Die mitglieder der gemeinschaftsversammlung erhalten für
ihre tätigkeit als entschädigung ein Sitzungsgeld für die notwen-
dige teilnahme an Sitzungen der gemeinschaftsversammlung
und ihrer ausschüsse in höhe von 35,- euro je Sitzung. 2Satz 1
gilt nicht für mitglieder, die Kraft ihres amtes der gemein-
schaftsversammlung angehören; sie erhalten nur ersatz ihrer
nachgewiesenen auslagen (art. 30 abs. 2 KommZg).

(3) Die mitglieder der gemeinschaftsversammlung, die arbeitneh-
mer oder arbeitnehmerinnen sind, haben außerdem anspruch
auf ersatz des ihnen entstandenen, nachgewiesenen Verdienst-
ausfalles.

(4) 1Selbstständig tätige erhalten für die ihnen entstehende Zeit-
versäumnis eine Verdienstausfallentschädigung in höhe einer
Pauschale von 25,- euro je volle Stunde. 2Dies gilt nicht für Sit-
zungen, die nach 19.00 uhr beginnen oder an Samstagen, Sonn-
tagen oder gesetzlichen Feiertagen stattfinden. 3Sonstige
mitglieder, denen im beruflichen oder häuslichen Bereich ein
nachteil entsteht, der in der regel nur durch das nachholen ver-
säumter arbeit oder die inanspruchnahme einer hilfskraft aus-
geglichen werden kann, erhalten eine Pauschalentschädigung
von 25,- euro je volle Stunde. 4Die ersatzleistungen nach diesem
absatz werden nur auf antrag gewährt.

(5) Die mitglieder der gemeinschaftsversammlung erhalten für aus-
wärtige tätigkeit nach den Bestimmungen des Bayerischen rei-
sekostengesetzes tagegelder und reisekosten nach den für
Beamte und Beamtinnen ab Besoldungsgruppe a 8 vorgesehe-
nen Sätzen.

§ 2 Entschädigung des oder der Gemeinschaftsvorsitzenden 
und der Stellvertreter

(1) Der oder die gemeinschaftsvorsitzende erhält für den Vorsitz in
der gemeinschaftsversammlung und ihrer (vorberatenden) aus-
schüsse und die Leitung der Verwaltung eine monatliche auf-
wandsentschädigung in höhe von 600,- euro.

(2) Die Stellvertreter des oder der gemeinschaftsvorsitzenden er-
halten neben ihrer entschädigung nach § 1 eine monatliche auf-
wandsentschädigung in höhe von 70,- euro. 

§ 4 Inkrafttreten
(1) Die Satzung tritt am 01.05.2020 in Kraft.

VERWALTUNG
Rathaus Wartenberg, 
Marktplatz 8, 85456 Wartenberg
Tel.  08762/7309-0, Fax 7309129
Öffnungsz.: mo - Fr 8 - 12 uhr, Do 13:30 - 18 uhr
Berglern
1. Bgm. anton Scherer,
Dienststd.: jed. 1. mo 18 - 19:30 uhr, 
erdinger Str. 1 (im ehem. Lehrerwohngebäude)
oder n. tel. Vereinbarung unter 08762/7309-150
e-mail: info@berglern.de · http://www.berglern.de

Langenpreising
1. Bgm. Josef Straßer, tel. 7309-170
Dienststd.: jed. 1. mo. 17:30-18:30 uhr im raum
der mittagsbetreuung in der grundschule 
Langenpreising, Prisostr. 2, 85465 Langenpreising 
oder nach tel. Vereinbarung unter tel. 7309-180
info@langenpreising.de · http://www.langenpreising.de

Wartenberg
1. Bgm. Christian Pröbst, tel. 08762/7309-130
Dienststd.: jed. Do. 17 – 18 uhr im Bürgermeister-
büro, rathaus Wartenberg. Bitte um vorherige 
anmeldung unter tel. 08762/7309-120.
info@wartenberg.de · http://www.wartenberg.de

Wichtige Telefonnummern

nachbarschaftshilfe                0172/1313135
grundschule Berglern                              1637
grundschule Langenpreising                  5353
grund- u. mittelschule Wartenberg        878
mittagsbetreuung Wartenberg      0160/3641902
Kinderhort Wartenberg                 0170/4570753
Kindertagesstätte i „Zwergerlhaus“ Berglern   2888
Kindertagesstätte ii „Die Strolche“ Berglern   727924-0
Kinderhort Berglern                       727924-13
Kindertagesstätte Villa regenbogen
Langenpreising                                      727498
Kinderhaus St. martin Langenpreising     5544
haus für Kinder Wartenberg             42621-0

Fax                        42621-26
Pfarrkinderhaus Wartenberg                  5763
Josefsheim                                             735590
medienzentrum Wartenberg             726246
Öffnungszeiten: 
Di., mi. 15-18 uhr, Do. 15-18 uhr, 
Fr. 10-12 u. 15-18 uhr u. Sa. 10-13 uhr
Bauhof Wartenberg                 08762/729808

Kläranlage Wartenberg       08709/915105-0
abwasserzweckverband 
erdinger moos                             08122/498-0
Wasserzweckverband Berglerner gruppe 1717
meldestelle Wasserstörung          09938/919330
Stördienst erdgas                       08122/97790
Stördienst Strom
Wartenberg: Bayernwerk        0941/28003366
Berglern, manhartsdorf          08122/407112
Langenpreising                             08762/1823
recyclinghof Berglern
Öffnungszeiten: märz bis Oktober
mittwoch                                     16 bis 18 uhr
Samstag                                          9 bis 12 uhr
recyclinghof Wartenberg am Rockelfing
Öffnungszeiten: märz bis Oktober
montag, mittwoch u. Freitag  15 bis 18 uhr
Samstag                                          9 bis 14 uhr
recyclinghof Langengeisling, 
Kapellenstr. für Sperrmüll
Öffnungszeiten:  mi. u. Fr.         15 bis 18 uhr
Samstag                                          9 bis 12 uhr
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(2) gleichzeitig tritt die entschädigungssatzung für ehrenamtliche
tätigkeit vom 27.05.2014 außer Kraft.

Wartenberg, 02.06.2020
gez. Josef Straßer, gemeinschaftsvorsitzender

Genehmigungswoche

aufgrund der Vielzahl der eingegangenen Bauanträge und Bauan-
fragen sowie der abarbeitung von rückständen sieht der Fachbe-
reich Planen und Bauen der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
neuerlich eine genehmigungswoche vor. 
Vom 15. bis einschließlich 19. Juni steht der Fachbereich für Bespre-
chungstermine und telefonate nicht zur Verfügung. hierfür wird um
Verständnis gebeten.
Für notfälle ist ein ansprechpartner unter der telefon 08762/7309-
300 erreichbar.

Geschäftsordnung für die Gemeinschaftsversammlung der Verwal-
tungsgemeinschaft Wartenberg

Die Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg hat die geschäftsord-
nung für die gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemein-
schaft Wartenberg beschlossen. Die geschäftsordnung tritt am
27.05.2020 in Kraft.
Die geschäftsordnung liegt im rathaus der Verwaltungsgemein-
schaft Wartenberg zur einsicht während der allgemeinen geschäfts-
stunden auf.

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
am Dienstag, 16.06.2020, um 19:00 uhr findet im Foyer des 
rathauses Wartenberg, 85456 Wartenberg eine Sitzung der 

Schulverbandsversammlung mit folgender tagesordnung statt.

1. Begruß̈ung und ruc̈kblick des mittelschulverbandsvorsitzenden
2. Wahl des mittelschulverbandsvorsitzenden
3. Festlegung der Zahl der weiteren Stellvertreter*innen
4. Wahl des/der weiteren Stellvertreters/Stellvertreterin
5. erlass der Satzung des mittelschulverbands fur̈ die mittelschule

Wartenberg (Verbandssatzung)
6. erlass der geschäftsordnung fur̈ die mittelschulverbandsver-

sammlung
7. Bestellung der mitglieder und deren Stellvertretung und Bestel-

lung des Vorsitz fur̈ den rechnungspruf̈ungsausschuss
8. Bericht des Schulleiters
9. Überörtliche rechnungspruf̈ung 2016 und 2017
9.1 Überörtliche rechnungspruf̈ung 2016 und 2017 - Vorlage Be-

richt
9.2 Überörtliche rechnungspruf̈ung 2016 und 2017 - Stellung-

nahme der Verwaltung
10. Bekanntgabe eilentscheidung Vergabe mobile heizung vom

märz 2020
11. genehmigung der niederschrift ub̈er die öffentlichen Sitzung

vom 02.12.2019
12. Bekanntgaben und anfragen
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Wartenberg, 05.06.2020
Johann Wiesmaier, erster Bur̈germeister

Veröffentlichung Eheschließungen Mai 2020

Folgende eheschließungen, bei denen die Paare mit der Veröffent-
lichung einverstanden sind, fanden im mai 2020 beim Standesamt
Wartenberg statt:
20.05.2020
rainer thiermann und Susanne Breitner, beide wohnhaft in War-
tenberg

29.05.2020
alexander Louati und manuela Kaseder, beide wohnhaft in Langen-
preising, Zustorf

Information der Deutschen Rentenversicherung

Die Wiederaufnahme der rentensprechtage, die normalerweise
zweimal im monat im Landratsamt erding stattfinden, ist bis august
2020 nicht möglich.
Bitte nutzen Sie solange das kostenlose Service-telefon 0800-1000-
48015 oder verwenden die Online-Dienste auf der internetseite der
Deutschen rentenversicherung.
Ferner werden derzeit auch telefonische antragsaufnahmen ange-
boten. Dazu vereinbart der Kunde am kostenlosen Service-telefon
einen rückruftermin.
Zusätzlich bietet die rentenversicherung die möglichkeit einer Vi-
deoberatung an. 
Jeder Kunde kann direkt über die internetseite der DrV Bayern Süd 
(www.deutsche-rentenversicherung-bayernsued.de) einen Video-
beratungstermin buchen. 
er benötigt dazu 
• ein endgerät (PC, Laptop oder Smartphone) mit einer Frontka-

mera (zur besseren Lesbarkeit empfehlen wir einen PC oder Lap-
top zu verwenden) 

• einen der folgenden Browser: google Chrome, mozilla Firefox
oder Safari in ihrer aktuellen Version sowie 

• eine ausreichende Datenleitung mit einer upload-geschwindig-
keit von mindestens 2 mbit/s.

Vorerst keine Rentensprechtage bei der DRV

in den letzten tagen hat sich ergeben, dass die Wiederaufnahme
der rentensprechtage voraussichtlich nicht vor august 2020 mög-
lich sein wird.
Für Kunden ist ein kostenloses Service-telefon unter 0800-1000-
48015 eingerichtet oder Sie wenden sich an die Online-Dienste auf
der internetseite
www.deutsche-rentenversicherung-bayernsued.de. 
Zusätzlich wird die möglichkeit einer Videoberatung angeboten.
Jeder Kunde kann direkt über die internetseite der DrV Bayern Süd
www.deutsche-rentenversicherung-bayernsued.de einen 
Videoberatungstermin buchen. 
er benötigt dazu 
• ein endgerät (PC, Laptop oder Smartphone) mit einer Frontka-

mera (zur besseren Lesbarkeit empfehlen wir einen PC oder Lap-
top zu verwenden) 

• einen der folgenden Browser: google Chrome, mozilla Firefox
oder Safari in ihrer aktuellen Version sowie 
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• eine ausreichende Datenleitung mit einer upload-geschwindig-
keit von mindestens 2 mbit/s.

Gemeinde Berglern
Vollzug des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes;
hier: Erlass einer Allgemeinverfügung in Form eines Betretungs-
und Befahrungsverbotes für die Grundstücke Fl.Nr. 278/1, Fl.Nr.
277, Fl.Nr. 280 (T), Fl.Nr. 203 (T), Fl.Nr. 292 (T), jeweils Gemarkung
Berglern

Die gemeinde Berglern erlässt folgende 
allgemeinverfügung:
1. es wird für die Dauer bis zum 31.07.2020 für das gebiet an der

Ortsverbindungsstraße Berglern – eitting, bestehend aus den
grundstücken in der gemarkung Berglern Fl.nr. 278/1, Fl.nr. 277,
Fl.nr. 280 (t), Fl.nr. 203 (t), Fl.nr. 292 (t), ein Betretungs- und
Befahrungsverbot erlassen.

2. Der umgriff des unter nr. 1 genannten gebiets ist im Lageplan
(maßstab 1:3500) rot dargestellt. Der Lageplan ist Bestandteil
dieser allgemeinverfügung (Lageplan zu Ziffer 2).

3. Die außengrenzen des gebiets werden durch Warnschildern mit
der aufschrift „Betreten- und Befahren verboten. Lebensgefahr!“
vor Ort gekennzeichnet.

4. Der Zutritt zu dem unter Ziffer nr. 1 und 2 genannten gebiet ist
nur folgenden Personen gestattet:
− den Bediensteten der gemeinde Berglern, der Verwaltungsge-
meinschaft Wartenberg und des Freistaats Bayern in ausübung
ihrer dienstlichen Pflichten sowie die daran beteiligten Personen
− dem örtlichen Jagdpächter zur ausübung der Jagd sowie den
daran beteiligten Personen
− einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des rettungs-
dienstes
Diese Personen müssen jedoch für die Dauer ihres aufenthalts
Warnkleidung in Form von mindestens einer Warnweste oder 
-jacke sowie hinreichendes Schuhwerk für besonders unwegsa-
mes gelände tragen.

5. Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 – 4 wird angeordnet.
6. Bei nichtbeachtung der Ziffern 1 und 2 wird die Durchsetzung

dieser allgemeinverfügung mittels Zwangsgeld in einer höhe von
bis zu 500,00 € angedroht.

7. Die Bekanntmachung des verfügenden teils dieser allgemeinver-
fügung erfolgt im mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft
Wartenberg, deren mitglied die gemeinde Berglern ist. Die all-
gemeinverfügung sowie ihre Begründung kann zu den üblichen
Dienststunden (montag – Freitag 08:00 – 12:00 uhr sowie zu-
sätzlich Donnerstag 13:30 – 18:00 uhr) bei der gemeinde Berg-
lern, marktplatz 8, 85456 Wartenberg, eingesehen werden.

8. Diese allgemeinverfügung gilt einen tag nach ihrer Veröffentli-
chung im mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft War-
tenberg als bekannt gemacht.

Lageplan Allgemeinverfügung

Öffentliche Bekanntmachung;
Inkrafttreten des Bebauungsplans „Glaslern südlich Ridinger
Straße“

Der gemeinderat Berglern hat in öffentlicher Sitzung vom
28.05.2020 den o.g. Bebauungsplan - i.d.F. des entwurfs vom
21.02.2020 des architekturbüros Pezold - nach § 10 BaugB als Sat-
zung beschlossen. Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvor-
schriften treten mit dieser Bekanntmachung in Kraft, vgl. § 10 abs.
3 BaugB. Der geltungsbereich des Bebauungsplans schließt im nor-
den mit der ridinger Straße ab. im Osten und Süden wird der gel-
tungsbereich des Bebauungsplans durch die bestehenden
landwirtschaftlichen Flächen begrenzt. im Westen verläuft die
grenze des geltungsbereichs des Bebauungsplans hinter der ersten
häuserreihe der erdinger Straße. Der geltungsbereich des Bebau-
ungsplans ist zudem aus nachfolgendem Lageplan ersichtlich, der
Bestandteil der Bekanntmachung ist:

Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begründung bei der
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg, Fachbereich Planen und
Bauen, marktplatz 8, 85456 Wartenberg einsehen und über deren
inhalt auskunft verlangen.
auf die Voraussetzungen für die geltendmachung der Verletzung
von Verfahrens- und Formvorschriften und von mängeln der abwä-
gung sowie die rechtsfolgen des § 215 abs. 1 BaugB wird hinge-
wiesen
unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 abs. 1 Satz 1 nr. 1 bis 3 BaugB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 abs. 2 BaugB beachtliche
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 abs. 3 Satz 2 BaugB beachtliche mängel des abwä-
gungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der
gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der
die Verletzung oder den mangel begründen soll, ist darzulegen.
außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 abs. 3 Satz 1 und 2
sowie abs. 4 BaugB hingewiesen. Danach erlöschen entschädi-
gungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BaugB eingetretene
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach
ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des anspruches herbeigeführt wird.

gemeinde Berglern
Wartenberg, 03.06.2020
gez. anton Scherer, erster Bürgermeister

INFORMATION ZUM BREITBANDAUSBAU in Berglern

Die tiefbaumaßnahmen im öffentlichen raum für den Breitband-
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ausbau der Deutschen glasfaser beginnen nach Pfingsten.
Die arbeiten werden eng mit unserem Bauamt und dem Bauhof ab-
gestimmt. 
Die Deutsche glasfaser wird für die privaten hausanschlüsse zu ge-
gebener Zeit auf die Bürgerinnen und Bürger, die einen anschluss
beantragt haben, zukommen.

Markt Wartenberg
BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG

Sehr geehrte Damen und herren, am Mittwoch, 17.06.2020, 
um 19:00 uhr findet im trachtenstadl, thenner Str. 62 in 

85456 Wartenberg  eine Sitzung des marktgemeinderates 
Wartenberg mit folgender tagesordnung statt.

1. Vorstellung Bürgerstiftung Landkreis erding
2. haushalt 2020
2.1 haushalt 2020 - Beschluss über Finanzplanung
2.2 haushalt 2020 - erlass der haushaltssatzung
3. Sondernutzungssatzung markt Wartenberg; Beschluss
4. Sondernutzungsgebührensatzung markt Wartenberg; Beschluss
5. einrichtung einer weiteren Krippengruppe; entscheidung
6. neuauflage Ortsbroschüre "Wohnen und Leben in Wartenberg"
7. erstauflage notfallordner markt Wartenberg
8. Bericht hochwasserschutz markt Wartenberg
9. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung

deren geheimhaltungsgrund entfallen ist
10. Bericht aus den ausschüssen und aus Sitzungen von gemein-

schaften und institutionen, deren mitglied die gemeinde mit-
glied ist

11. genehmigung der niederschrift über die öffentliche Sitzung
vom 27.05.2020

12. Bekanntgaben und anfragen
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

mit freundlichen grüßen
gez.  Christian Pröbst, erster Bürgermeister 

Abgabetermin fur̈ Bauanträge im Markt Wartenberg – wichtige
Bauherreninformation

Wir können Sie dabei unterstuẗzen, dass ihr Bauvorhaben schnell
und einfach realisiert wird! Wie? ganz einfach: Vollständig und ter-
mingerecht abgegebene Bauanträge können dem zuständigen gre-
mium schnellstmöglich zur entscheidung vorgelegt werden. Bitte
beachten Sie, dass sich die Bearbeitungszeit verlängert, wenn Sie
oder ihr Planer den antrag unvollständig oder unrichtig abgeben
oder der antrag nicht den örtlichen Bauvorschriften (z.B. Bebau-
ungsplan) entspricht. Der umfang der vorzulegenden unterlagen
richtet sich nach der Bauvorlagenverordnung, die jeder Planer
kennt. gerne garantieren wir ihnen die Bearbeitung innerhalb der
gesetzlichen Frist von zwei monaten. Wir bitten Sie aber darum,
den Bearbeitungszeitraum bei ihrer Planung aus eigenem interesse
zu beruc̈ksichtigen.
gerne stehen wir ihnen auch bei Fragen aller art zur Verfug̈ung.
Bitte haben Sie aber Verständnis, dass wir Bauberatungen nur in be-
schränktem umfang und nur nach vorheriger terminvereinbarung
anbieten können, da die entsprechenden gesetzlichen regelungen
diese aufgabe grundsätzlich anderen, z.B. ihrem Planer, zuweisen.
Verbindliche auskun̈fte können wir nur im rahmen eines förmlichen
Verwaltungsverfahrens erteilen.
Verbindlicher abgabetermin          nächstmöglicher Sitzungstermin
(Bearbeitungsdauer bis zu zwei Monaten)
mittwoch, 01.07.2020, 12 uhr       montag, 13.07.2020
Fragen?
Fachbereich Planen und Bauen
planenundbauen@vg-wartenberg.de, tel. 08762 / 7309 - 300

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
Sehr geehrte Damen und herren, am Montag, 22.06.2020, 

um 17:30 uhr findet im trauungssaal des rathauses Wartenberg,
marktplatz 8, 85456 Wartenberg eine Sitzung des haupt- und 

Finanzausschusses mit folgender tagesordnung statt.

1. haushaltsüberwachung
2. Bekanntgaben und anfragen
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

mit freundlichen grüßen
gez. Christian Pröbst, erster Bürgermeister

Der Bau-, umwelt- und Verkehrsausschuss Wartenberg hat folgende
Satzung beschlossen, welche hiermit bekanntgemacht wird: 

S A T Z U N G
über die Veränderungssperre für das Gebiet

des Bebauungsplans „Am Burggraben“

aufgrund der §§ 14 abs. 1 und 16 abs. 1 BaugB in Verbindung mit
art. 23 der gemeindeordnung für den Freistaat Bayern – jeweils in
der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung - er-
lässt der markt Wartenberg folgende Veränderungssperre als Sat-
zung:

§ 1 Zu sichernde Planung
Der Bau-, umwelt- und Verkehrsausschuss des marktgemeinderats
Wartenberg hat in seiner Sitzung am 02.06.2020 beschlossen, für
das in § 2 bezeichnete gebiet im Ortsteil Wartenberg einen Bebau-
ungsplan aufzustellen. Zur Sicherung der Planung für dieses gebiet
wird die Veränderungssperre erlassen.

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich der Veränderungssperre
(1)Die Veränderungssperre erstreckt sich auf die nachstehenden

Flurstücke der gemarkung Wartenberg: 
111, 113, 114, 115, 116, 122 t, 123, 124, 125, 126 

(2)Für den räumlichen geltungsbereich der Veränderungssperre ist
der Lageplan in anlage 1 dieser Satzung maßgebend. Der gel-
tungsbereich ist rot schraffiert eingezeichnet.

§ 3 Rechtswirkung der Veränderungssperre
(1)in dem von der Veränderungssperre betroffenen gebiet dürfen:

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BaugB nicht durchgeführt und
bauliche anlagen nicht beseitigt werden; Vorhaben im Sinne des
§ 29 BaugB sind:   
a) Vorhaben, die die errichtung, Änderung oder nutzungsände-
rung von baulichen anlagen zum inhalt haben, und
b) aufschüttungen und abgrabungen größeren umfangs sowie
ausschachtungen, ablagerungen einschließlich Lagerstätten;    
2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen
von grundstücken und baulichen anlagen, deren Veränderungen
nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind,
nicht vorgenommen werden.

(2)Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen,
kann von der Veränderungssperre eine ausnahme zugelassen
werden. Die entscheidung hierüber trifft die Baugenehmigungs-
behörde im einvernehmen mit der gemeinde.

(3)Vorhaben, die vor dem inkrafttreten der Veränderungssperre
baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, von denen die
gemeinde nach maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis er-
langt hat und mit deren ausführung vor dem inkrafttreten der
Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie un-
terhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeüb-
ten nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt.

§ 4 Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre 
Die Veränderungssperre tritt am tag der Bekanntmachung im mit-
teilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg und ihrer
mitgliedsgemeinden in Kraft. Sie tritt nach ablauf von zwei Jahren,
vom tag der Bekanntmachung gerechnet, außer Kraft. auf die Zwei-
jahresfrist ist der seit der Zustellung der ersten Zurückstellung eines
Baugesuchs nach § 15 BaugB abgelaufene Zeitraum anzurechnen.
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Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und
soweit der Bebauungsplan für das in § 2 genannte gebiet rechts-
verbindlich wird.

markt Wartenberg
Wartenberg, den 04.06.2020
gez. Christian Pröbst, erster Bürgermeister

mit dieser Bekanntmachung tritt die Veränderungssperre in Kraft.

auf die Vorschriften des § 18 abs. 2 Satz 2 und 3 BaugB über die
geltendmachung etwaiger entschädigungsansprüche für eingetre-
tene Vermögensnachteile durch die Veränderungssperre nach § 18
BaugB und des § 18 abs. 3 BaugB über das erlöschen der entschä-
digungsansprüche bei nicht fristgemäßer geltendmachung wird hin-
gewiesen.
Die Satzung über die Veränderungssperre wird im rathaus der Ver-
waltungsgemeinschaft Wartenberg, marktplatz 8, 85456 Warten-
berg, Zimmer 218, während der üblichen Öffnungszeiten zu
jedermanns einsicht bereitgehalten; über den inhalt wird auf Ver-
langen auskunft gegeben.
anlage 1

Öffentliche Bekanntmachung;
Aufstellungsbeschluss  für den Bebauungsplan „Am Burggraben“
gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB

Der Bau-, umwelt- und Verkehrsausschuss Wartenberg hat in seiner
öffentlichen Sitzung vom 02.06.2020 gemäß § 2 abs. 1 BaugB die
aufstellung des Bebauungsplans „am Burggraben“ beschlossen. Der
geltungsbereich des Bebauungsplans liegt nördlich der nikolaika-
pelle und umfasst die Wohnbebauung am oberen ende der Straße
am Burggraben einschließlich der darunterliegenden unbebauten
grundstücke entlang der Straße.
Der Lageplan mit Kennzeichnung der abgrenzung des räumlichen
geltungsbereichs des Bebauungsplans ist Bestandteil des Beschlus-
ses.

Der räumliche geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungs-
plans kann im rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg,
marktplatz 8, 85456 Wartenberg, Zimmer 218 während der allge-

meinen Öffnungszeiten bzw. auf der internetseite des marktes War-
tenberg unter https://www.vg-wartenberg.de/wartenberg/
eingesehen werden.
Der Bebauungsplan wird im regelverfahren aufgestellt. 
allgemeine Ziele und Zwecke der Planung:
Schaffung von öffentlichen Stellplätzen sowie Wohnbebauung
sowie neufestlegung der grundstücksgrenzen.
auf den erlass einer Veränderungssperre gem. § 14 BaugB wird hin-
gewiesen.

markt Wartenberg
Wartenberg, 04.06.2020
gez. Christian Pröbst, erster Bürgermeister

Sperrung vom 8.6.-19.6.2020

Sperrung vom 22.6.-7.7.2020
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Öffentliche Bekanntmachung;
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit im Bauleitplanverfahren
„Weise-Berg I – 6. Änderung“ nach § 3 Abs. 1 BauGB

Der marktgemeinderat Wartenberg hat in seiner öffentlichen Sit-
zung vom 11.12.2019 die aufstellung des o.g. Bauleitplans gem. §
2 abs. 1 BaugB beschlossen. Der Bau-, umwelt- und Verkehrsaus-
schuss hat in der Sitzung vom 02.06.2020 den entwurf des archi-
tekturbüros Pezold gebilligt und zur auslegung bestimmt. Der
geltungsbereich der neuen Planung umfasst das gesamte gebiet
des Bebauungsplans und ist aus nachfolgendem Lagenplan ersicht-
lich der Bestandteil der Bekanntmachung ist.

Der entwurf des Bauleitplans sowie der entwurf der Begründung
liegen daher vom 15.06.2020 bis einschließlich 15.07.2020 im Fach-
bereich Planen und Bauen (Zimmer 218) der Verwaltungsgemein-
schaft Wartenberg, marktplatz 8, 85456 Wartenberg für
jedermanns einsicht öffentlich aus. Während der auslegungsfrist
können schriftlich oder mündlich zur niederschrift Stellungnahmen
abgegeben werden. 
Der inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 abs. 2 Satz 1
BaugB auszulegenden unterlagen sind auch im internet unter
https://www.vg-wartenberg.de/wartenberg/ veröffentlicht. 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den o.g. Bauleitplan unberücksichtigt bleiben,
wenn die gemeinde den inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen
müssen und deren inhalt für die rechtmäßigkeit des Bebauungs-
plans nicht von Bedeutung ist. 
Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der grund-
lage der art. 6 abs. 1 Buchstabe e (DSgVO) i.V. mit § 3 BaugB und
dem BayDSg. Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne absenderanga-
ben abgeben, erhalten Sie keine mitteilung über das ergebnis der
Prüfung. Weitere informationen entnehmen Sie bitte dem Form-
blatt „Datenschutzrechtliche informationspflichten im Bauleitplan-
verfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.

markt Wartenberg
Wartenberg, 04.06.2020
gez. Christian Pröbst, erster Bürgermeister

Telefonische Seniorensprechstunde

Da die Seniorenreferenten aufgrund der Corona-Pandemie derzeit
keine persönliche Sprechstunde für diese risikogruppe anbieten
können, soll in den nächsten Wochen aber zumindest die möglich-
keit bestehen, telefonisch in Kontakt zu treten. hierfür sind folgende
termine vorgesehen: 
• Donnerstag, 18.06. von 18-19 uhr
• Donnerstag, 02.07. von 18-19 uhr
• Donnerstag, 16.07. von 18-19 uhr
Die Kontaktdaten ihrer Seniorenreferenten:
nina hieronymus, tel. 0176 924 699 82, nina.hieronymus@gmx.de
Paul neumeier, tel. 08762 3516, stein_neumeier@hotmail.com
martina Scheyhing, tel. 0175 333 1105,
martina.scheyhing@gruene-erding.de

Abfallwirtschaft

Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg B Freitag, 12.6.
Wartenberg C Samstag, 13.6.
Berglern montag, 15.6.
Langenpreising 1 Dienstag, 16.6.
Ortschaft Langenpreising u. außenbereich

Abfuhrtermine Gelbe Säcke 

Wartenberg a                                                                Dienstag, 16.6.
Wartenberg C                                                               mittwoch, 17.6.

Regelung der Rest- bzw. Biomüllabfuhr an Fronleichnam 2020

aufgrund des Feiertags an Fronleichnam wird die rest- bzw. Bio-
müllabfuhr wie folgt geändert:
      Die übliche Leerung vom                          erfolgt am

Donnerstag,     11.06.2020              Freitag,           12.06.2020

Einsatz der Kehrmaschine

3) Folgende Ortsteile werden am 17.6. gekehrt:
Tour 4
auerbach, manhartsdorf, Pesenlern, thenn

Gemeinde Berglern
Berglern‘s Seniorenreferent, Otmar Lerch sucht Seniorenbeiräte
Eine „hörbare Stimme“ für 
Berglerner Senioren

Liebe Seniorinnen und Senioren, das neue ge-
meinderats-gremium hat sich für die Schaf-
fung und installierung eines referats für
Senioren und inklusion ausgesprochen. in der
konstituierenden Sitzung am  14. mai 2020 hab
ich, Otmar Lerch, dieses referat nun übertra-
gen bekommen. Zu diesem referat soll aber
auch wieder der sich in der Vergangenheit bewährte Seniorenbeirat
gehören.
Durch den Seniorenbeirat soll deutlich werden, dass Seniorenarbeit
einen großen und aktiven teil unserer gesellschaft betrifft. Die Se-
nioren gestalten die Ortsgemeinschaft aktiv mit, sei es in den Ver-
einen, in der kirchlichen gemeinde oder eben durch ihren einsatz
als ansprechpartner und mittler zum Bürgermeister und gemein-
derat.
Für diesen Seniorenbeirat werden nun noch zwei mitglieder ge-
sucht. Die langjährige gemeinerätin marlene Zollner, der langjährige
gemeinderat georg Wagner, der VdK Vorsitzende rolf Bolliger, und
die gemeinderätin elisabeth Bauer haben ihre mitarbeit schon zu-
gesagt.
Wenn wir ihr interesse wecken konnten, aktiv und beratend in die-
sem wichtigem themakreis mitzuwirken würden wir uns freuen,
wenn Sie sich  melden würden. 
melden Sie sich bitte unter Festnetz  08762 2148 oder  unter mobil
0157 33117673.

mit freundlichen grüßen 
Otmar Lerch, Zweiter Bürgermeister,  
referent für Senioren und inklusion

NICHTAMTLICHER TEIL
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Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Do. 11.6. hochfest des Leibes und Blutes Christi - Fronleichnam
10:00 Wortgottesfeier
So. 14.6.  
10:00 euChariStieFeier 
Di. 16.6. hl. Benno, Bischof, Patron der Stadt münchen
19:00 niederlern: euChariStieFeier

Gemeinde Langenpreising
Informationen zur Abholung des Hausmülls

Die Firma Wurzer teilt mit, dass es aufgrund des Brückenneubaus
an der St 2331 höhe rosenau zu Veränderungen im Fahrplan der
müllabfuhr kommen kann. Die abholtage bleiben wie bekannt be-
stehen, jedoch wird gebeten die mülltonnen bzw. gelben Säcke spä-
testens am abholtag ab 06:00 uhr bereitzustellen.

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Do. 11.6. hochfest des Leibes und Blutes Christi - Fronleichnam
8:30 Langenpreising: euChariStieFeier
18:00 Zustorf: euChariStieFeier, amt f. † ehem. v. marille Lechner,

f. bds. † elt. u. Verw. v. marille Lechner u. f. † Bruder richard
u. Cousine elisabeth v. marille Lechner

Sa. 13.6. hl. antonius v. Padua, Ordenspriester, Kirchenlehrer
19:00 Langenpreising: Vorabendmesse, amt f. † elt., Schwiegerelt.,

zwei Brüder v. Leni reiner u. f. † elt. Sebastian u. Katharina v.
d. Kindern

So. 14.6. 
8:30 Langenpreising: euChariStieFeier
8:30 Zustorf: euChariStieFeier
Mi. 17.6.
19:00 Langenpreising: messfeier, amt f. † elt., geschw., Schwägerin

u. neffen helmut v. martin Deutinger

Markt Wartenberg
Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 11.6. hochfest des Leibes und Blutes Christi - Fronleichnam
10:00 euChariStieFeier
So. 14.6.  
10:00 euChariStieFeier
Do. 18.6. 
19:00 euChariStieFeier

Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
So. 21.6.
10:30 gottesdienst mit Lektor Carsten Jedam

Gottesdienste der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Erding:

So. 14.6.
10:00 erlöserkirche, gottesdienst, Pfarrer Christoph Keller 

neben der einhaltung der hygiene- und abstandsregeln sowie des
teilnahmeverbots für u.a. aktuell an Covid-19 erkrankte Personen
ist vorgeschrieben, dass alle anwesenden während des gottesdiens-
tes eine mund-nasen-maske tragen. Daher werden alle Besuche-
rinnen und Besucher gebeten, nach möglichkeit selber eine solche
maske mitzubringen. 
ebenso wird darum ersucht, sich im Laufe der Woche für einen der
beiden gottesdienste im Pfarramt telefonisch (tel. 08122/999 80

90) oder per e-mail (pfarramt@ev-kirche-erding.de) anzumelden,
um sich einen Sitzplatz zu sichern. unter Beachtung der abstands-
regeln stehen in der erlöserkirche nämlich lediglich 42 Plätze zur
Verfügung. 

Bitte informieren Sie sich über aktuelle gottesdienste und angebote
auf unserer homepage www.ev-kirche-erding.de. 

7



Gartengestaltung

- Heckenschneiden - Mäharbeiten - Baumfällungen
- Baumzuschnitte - Grundstückspflege - Wurzelstockfräsen

Tel. 08762/500 960 0 · Mobil 0151/107 598 99Tel. 08762/500 960 0 · Mobil 0151/107 598 99

Unverbindliche Beratung bei Ihnen vor Ort !!!

Markus Loibl
Kachelöfen • Kamine • Grundöfen 
Gaskamine • Kaminöfen
Erdinger Straße 6
85456 Wartenberg
Tel. 08762-1239

info@ofenbau-loibl.de
www.ofenbau-loibl.de Fliesen: 0171-5801365

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 13./14.6., versieht

Dr. Alexander Thoma, Bürgermeister-Strobl-Str. 2, Berglern, tel. 08762-729012

Sprechzeiten: 10 - 12 uhr u. 18 - 19 uhr

pothekennotdienst
Die Dienstbereitschaft beginnt ab 8:00 Uhr früh und endet am nächsten 
Tag um dieselbe Zeit. Die Apotheken halten sich wie folgt dienstbereit:
Fr.      12.6.  nikolai-apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Sa.     13.6.  rathaus-apotheke, erding, im SemptPark, Pretzener Str. 10
                    Schubert-apotheke, Landshuter Str. 8, taufkirchen/Vils
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
So.     14.6.  michaeli-apotheke, moosburg, münchener Str. 31
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mo.   15.6.  apotheke am erlbach, Vilsheimer Str. 1a, Buch am erlbach
                    rathaus-apotheke, erding, Landshuter Str. 2
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Di.       16.6.   Fuchs-apotheke, erding, Zugspitzstr. 57
                    Schubert-apotheke, Landshuter Str. 8, taufkirchen/Vils
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mi.      17.6.   rathaus-apotheke, erding, im SemptPark, Pretzener Str. 10
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Do.      18.6.   St. Johannis-apotheke, Bahnhofstr. 22, moosburg
                    rosen-apotheke, Oberding, hauptstr. 39
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr

Bereitschaftsdienste
Notruf 110, Feuerwehr u. Rettungsdienst 112

Giftnotruf 089/19240 oder 0911/3982451
Ärztlicher Bereitschaftsdienst nachts, an Wochenenden und Feiertagen

unter kostenloser Rufnummer 116117 erreichbar.

 Vollstationäre Pfl ege
 Kurzzeitpfl ege

 Verhinderungspfl ege
 Betreuung bei Demenz

buch.renafan.de

Unsere Pfl egeleistungen:

Seniorenzentrum
BUCH   ERLBACH
08709 412-0

am

Wohnungsflohmarkt
Samstag, 13.6., von 10-14 Uhr
in der Zustorfer Str. 18, 85456 Wartenberg
Wohnzimmermöbel, Eckcouch (elektr. verstellbares 

Seitenteil), Fernsehsessel, Kleinmöbel, Geschirr, Gläser, 
Küche mit Geschirrspüler und Kühlschrank mit Gefrierfach,
Küchenutensilien, elektr. Markise, Miele Waschmaschine, 

Miele Wäschetrockner ...

Josefsheim           Wartenberg

Die Stiftung SLW Altötting sucht für ihre Einrichtung Josefsheim Wartenberg

Details zu den Ausschreibungen unter: slw.de/jobs

Josefsheim Wartenberg - Martin Hagner - Heimstr. 2 - 85456 Wartenberg 
Tel.: 08762 73559-0 - Mail: martin.hagner@josefsheim-wartenberg.de

Das Kinderhilfswerk der Kapuziner in Bayern
EINE EINRICHTUNG DER STIFTUNG SLW ALTÖTTING

Vergütung nach dem Top-Tarif im Sozial- und Erziehungsdienst 
in Bayern (AVR) (Anlage 33 / Anlage 7E)
Ein sicherer Arbeitplatz in der starken Wachstumsregion Landkreis Erding
Eine wertschätzende und kollegiale Arbeitsatmosphäre in einem quali� -
zierten Team
Zusätzliche Leistungen im Krankheitsfall, Betriebsrente, Jahressonderzahlung

MITeinander
fur Kinder und Jugendliche

ab 01. September 2020 eine(n)

Sozialpädagogen/in (m/w/d)

Auszubildende/n (m/w/d)

für den sozialpädagogischen Fachdienst der Stütz- und Förderklasse 
am Förderzentrum Dorfen mit 30 Wochenstunden

in der Verwaltung als Kaufmann/-frau für Büromanagement 
in Vollzeit mit 39 Wochenstunden

ab sofort eine(n)


